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Top 7.4 Baum-und Heckenpflege im Gemeindegebiet 
 
 
Die Bürgermeisterin erläutert den Sachverhalt. Es wird nach angeregter Diskussion über die 
Empfehlung des Bauausschusses ein Änderungsantrag von Frau Krüger gestellt: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen beschließt die Ausschreibung der Baum-
pflege im Gemeindegebiet, des Heckenschnitts an den mit der Bürgermeisterin abgestimmten 
Hecken und die Ersatzpflanzung für die in der Dorfstraße Stellshagen gefällten Alleebäume. Die 
Anzahl der Bäume richtet sich nach den Vorgaben in § 7 Abs. 3 der Baumschutzsatzung der 
Gemeinde Damshagen. Bei der unteren Naturschutzbehörde ist durch das Amt zu erfragen, ob 
die Ersatzpflanzung auch an anderen Standorten möglich ist. Sofern dies der Fall ist, bestimmt 
der Bauausschuss die Standorte. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt die wirtschaftlichsten 
Anbieter zu beauftragen. 
 
Die Bürgermeisterin lässt über den weiterführenden Antrag abstimmen. Dem Antrag wird ein-
stimmig zugestimmt. Anschließend lässt Frau Krüger über den geänderten Beschlussvorschlag 
abstimmen. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen beschließt die Ausschreibung der Baum-
pflege im Gemeindegebiet, des Heckenschnitts an den mit der Bürgermeisterin abgestimmten 
Hecken und die Ersatzpflanzung für die in der Dorfstraße Stellshagen gefällten Alleebäume. Die 
Anzahl der Bäume richtet sich nach den Vorgaben in § 7 Abs. 3 der Baumschutzsatzung der 
Gemeinde Damshagen. Bei der unteren Naturschutzbehörde ist durch das Amt zu erfragen, ob 
die Ersatzpflanzung auch an anderen Standorten möglich ist. Sofern dies der Fall ist, bestimmt 
der Bauausschuss die Standorte. 
Die Bürgermeisterin wird ermächtigt die wirtschaftlichsten Anbieter zu beauftragen. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 10 
davon anwesend:   7 
Zustimmung:  7 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 

 

 
 


